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An die Träger  

der Berufssprachkurse 

Trägerrundschreiben Berufssprachkurse 11/22 

Befristete modifizierte Verlängerung der Ausnahmegenehmigung für 

Lehrkräfte, Einstufende und Prüfende in Berufssprachkursen, zusätzliche 

Ausnahmegenehmigung sowie Flexibilisierung des Zugangs zur ZQ BSK 

Nürnberg, 24.06.22  

- 3 Anlagen -

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

um in den Berufssprachkursen unterrichten zu können, müssen Lehrkräfte 

gemäß § 18 Abs. 5 DeuFöV ab dem 01.01.2022 eine Qualifikation zur 

Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse vorweisen. 

 

Mit dem TRS BSK 10/21 wurden Sie im vergangenen Jahr darüber 

informiert, dass Lehrkräfte i.R. einer Ausnahmegenehmigung auch ohne 

eine erweiterte Zulassung nach § 18 Abs. 5 DeuFöV noch in bis zum 

30.06.2022 begonnenen Berufssprachkursen unter bestimmten 

Voraussetzungen (zu Ende) unterrichten können, da viele Lehrkräfte 

bereits parallel zur Unterrichtstätigkeit an der additiven 

„Zusatzqualifizierung für Lehrkräfte in Berufssprachkursen“ (ZQ BSK) 

teilgenommen haben. Somit wurde in der Praxis ein reibungsloser 

Übergang zu den neuen Standards ermöglicht. 

 

Inzwischen haben über 7.000 Lehrkräfte die benötigte Qualifikation 

erfolgreich nachgewiesen. Weitere 2.000 Personen werden in Kürze ihre 

erweiterte Zulassung nach § 18 Abs. 5 DeuFöV erwerben. 

 

Um jedoch auf die aktuelle Fluchtsituation aus der Ukraine möglichst 

flexibel reagieren zu können, tritt ab dem 01.07.2022 eine befristete 

modifizierte Verlängerung der Ausnahmegenehmigung und eine 

zusätzliche Ausnahmegenehmigung in Kraft. Gleichzeitig wird der Zugang 

zur ZQ BSK für weitere Personengruppen flexibilisiert. Die detaillierten 
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Regelungen für Lehrkräfte, Einstufende und Prüfende in 

Berufssprachkursen entnehmen Sie bitte der Anlage 1. 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag 

elektr. gez. Uta Saumweber-Meyer 
Leiterin Abteilung „Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt“ 
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